
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 1989/11/16 88/16/0147
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 Veröffentlicht am 16.11.1989

Index

32/01 Finanzverfahren allgemeines Abgabenrecht

40/01 Verwaltungsverfahren

Norm

FinStrG §143;

VStG §47;

Beachte

Besprechung in: ÖStZB 1991, 282;

Rechtssatz

Ein gegen eine Strafverfügung nach § 47 VStG oder nach § 143 FinStrG erhobener Einspruch bedarf keiner

Begründung.
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